
Amt für Verkehr, 12.02.2021, 2814 
660.22-2, Frau Maaß 
 
 
1. An 
-162- 
Frau Nebel 
 
 
 
Sachstand zur Maßnahme L 712n, IV. Bauabschnitt 
 
 
Wir bitten in der Bezirksvertretung Heepen folgende Mitteilung zu machen: 
 
Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat mit Schreiben vom 28.01.2021 wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 
„Nach der Unanfechtbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses Anfang 2020 hat der Landes-
betrieb Straßenbau mit der Ausführungsplanung und dem Grunderwerb begonnen. Aufgrund 
der Corona-Pandemie konnte der Grunderwerb nicht im geplanten Umfang vollzogen wer-
den, so dass maßgebliche Flächen für die Maßnahme noch nicht zur Verfügung stehen. 
 
Ein Beginn der Maßnahme mit ersten CEF-Maßnahmen (das sind Maßnahmen des Arten-
schutzes, die vor einem Eingriff in direkter funktionaler Beziehung durchgeführt werden müs-
sen) ist nach heutigem Stand im Frühjahr 2021 möglich. Als erste "echte" Bautätigkeit ist 
eine Mischlosvergabe mit zwei kleineren Brückenbauwerken vorgesehen, die dann im Herbst 
dieses Jahres beginnen könnte.“ 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Lewald 
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